Übertragung von Pflichten
nach dem Arbeitsschutzgesetz

(§§ 3 und 13 ArbSchG mit § 9 OWiG sowie § 15 SGB VII)

      	Frau/Herrn 			
     	werden für den Bereich	
      	der Stadt Duisburg
die hinsichtlich des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung bestehenden Pflichten 
übertragen, in eigener Verantwortung im Rahmen der bestehenden Dienstvorschriften
· die Gefährdungsbeurteilung durchzuführen und bei Veränderungen anzupassen
· die Unterweisungen durchzuführen und zu dokumentieren
· Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung
· mit besonderen Funktionsträgern wie Betriebsarzt, Fachkraft für Arbeitssicherheit
      und Sicherheitsbeauftragten zusammenzuarbeiten
-     die arbeitsmedizinische Pflichtvorsorge zu organisieren; Personenkreis festzulegen, zu
      informieren, Angebotsvorsorge schriftlich anzubieten
· die Sicherheitsbeauftragten zu benennen und einzubinden
· Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Planung und Beschaffung von Arbeitsmitteln zu berücksichtigen
· Fremdfirmen einzubinden und zu informieren
· Ämterübergreifende Tätigkeiten auf Basis der Gefährdungsbeurteilung zu bewerten
· zeitlich befristete Beschäftigte zu integrieren
· Notfallmaßnahmen/Erste Hilfe (Ersthelfer, Brandschutzhelfer, Evakuierungshelfer) zu organisieren
· Meldung von Arbeits-, Dienst-, und Wegeunfällen. Kontaktaufnahme zur Arbeitssicherheit bei relevanten „Beinaheunfällen“
* ) nicht zutreffendes bitte streichen
Soweit die dienstlichen Befugnisse (z.B. finanzieller Verfügungsrahmen) der/des Verpflichteten 
nicht ausreichen, Mängel an Einrichtungen und andere erforderliche Handlungen selbständig abzustellen bzw. vorzunehmen, besteht die Pflicht, unverzüglich diese der Amts-/Betriebs-/Institutsleitung anzuzeigen.
Bemerkungen:______________________________________________________________
  		            ______________________________________________________________
Jeweils eine Kopie dieser Pflichtenübertragung ist bestimmt für
· Amt für Personal- und Organisationsmanagement 11-41
· die Personalakte
· die verpflichtete Person

       	Duisburg, den 
      	Stadt Duisburg
      	Der Oberbürgermeister
	im Auftrag

	Amts-/Betriebs-/Institutsleitung			Unterschrift der verpflichteten Person
